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Informationen zu Schwerpunktbereichsstudium und -prifung an der Universi-
tat Bonn (SPB-PO 2023)

Das Studium der Rechtswissenschaft schliel3t mit der ersten juristischen Priifung ab. Diese besteht
aus einer staatlichen Pflichtfachprifung, welche 70% zahlt und von den staatlichen Justizpri-
fungsamtern abgenommen wird, und einer universitdren Schwerpunktbereichspriifung, die 30%
zahlt und an der Universitat zu absolvieren ist, vgl. § 2 Abs. 1 JAG NRW und § 29 Abs. 2 S. 1 JAG
NRW.

Die Schwerpunktbereichsprifung ist in der Schwerpunktbereichsprifungsordnung?! geregelt.

Die Zulassung zur Schwerpunktbereichsprifung erfolgt nach der Schwerpunktbereichspriifungs-
ordnung 2023. Diese gilt fir:

- alle Studierenden, die im SoSe 2023 oder spater erstmalig die Zulassung zur Schwerpunktbe-
reichsprifung beantragen,

- Studienortwechsler*innen, die ab SoSe 2023 mit nicht abgeschlossenem bzw. noch nicht be-
gonnenem Schwerpunktbereichsstudium nach Bonn wechseln,

- alle Studierenden, die bereits zum Schwerpunktbereichsstudium gemal SPB-PO 2015 zuge-
lassen waren und ab WS 24/25 von Amts wegen in die SPB-PO 2023 uberfuhrt wurden

Die Schwerpunktbereichsprifung wird studienbegleitend wahrend des Hauptstudiums absolviert.
Ziel ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse in einem selbst gewahlten Teilbereich der
Rechtswissenschaft zu vermitteln. Die Schwerpunktbereichsprifung hat die Aufgabe festzustellen,
ob die zu prufende Person das Studienziel in dem gewahlten Schwerpunktbereich erreicht hat und
zu vertieftem wissenschaftlichen Arbeiten befahigt ist (§ 2 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 JAG NRW).

An der Universitat Bonn stehen 12 Schwerpunktbereiche zur Auswahl.

|. Das Schwerpunktbereichsstudium

Im Vergleich zu anderen Studiengéngen ist das Studium der Rechtswissenschaft wenig ,ver-
schult’, sodass die Studierenden den Verlauf ihres Studiums grundséatzlich eigenverantwortlich
gestalten kénnen. Um den Studierenden aber bei einem sachgerechten und folgerichtigen Aufbau
ihres Studiums eine Hilfestellung zu geben, hat der rechtswissenschaftliche Fachbereich im Rah-
men der Studienordnung? einen Studienplan (Anhang | zur Studienordnung) erarbeitet, der eine
fachwissenschaftlich und didaktisch sinnvolle Empfehlung darstellt. Hierbei handelt es sich um
einen Vorschlag, der den Anforderungen des Juristenausbildungsgesetzes NRW Rechnung tragt

Ipriifungsordnung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn fiir den
Schwerpunktbereich im Studiengang Rechtswissenschaft (im Folgenden: SPB-PO 2023); samtliche Rechtsgrundlagen sind tiber die
Homepage des Priifungsamts Jura verfligbar: https://www.jura.uni-bonn.de/pruefungsamt/de - Rechtsgrundlagen.

2 studienordnung fiir den Studiengang Rechtswissenschaft der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultat der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universitat Bonn (im Folgenden StO 2023).
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und aus dem hervorgeht, welche Lehrveranstaltungen den Studierenden fir das jeweilige Semes-
ter empfohlen werden. Die Schwerpunktbereichspriifung umfasst mindestens drei Abschluss-
klausuren im Umfang von insgesamt 6 SWS. Davon miussen mindestens zwei Klausuren aus
dem Kernbereich stammen; die dritte kann aus dem Kern- oder dem Wabhlbereich gewahlt wer-
den. Insgesamt konnen bis zu sechs Abschlussklausuren eingebracht werden, davon hochs-
tens vier aus dem Kernbereich. Weitere wahlbare Facher ergeben sich aus dem Veranstal-
tungskatalog des gewahlten Schwerpunktbereichs (vgl. Anhang Il StO 2023). Weitere Ausfihrun-
gen hierzu finden sich ab Seite 3.

Fur die Studienplanung wird empfohlen, die Schwerpunktbereichsklausuren zwischen dem 5. und
7. Fachsemester zu absolvieren, insbesondere wenn das Maximum von sechs Klausuren ausge-
schopft werden soll. Eine mdgliche zeitliche Verteilung ware: zwei Klausuren im 5. Semester, drei
im 6. Semester und eine weitere im 7. Semester.

Die Zulassung zum Schwerpunktbereichsstudium setzt ein erfolgreiches Grundstudium mit be-
standener Zwischenprifung voraus.

Bei der Wahl der spezialisierten Vorlesung bzw. SPB-Klausur ist zu berlcksichtigen, dass es je
nach Themenbereich sinnvoll sein kann, vorher die Fortgeschrittenenibung und/oder weitere
Pflichtvorlesungen besucht zu haben. Die hausliche (Seminar-)Arbeit ist als Vorhausarbeit fiir das
7. Semester vorgesehen. Die der Seminararbeit zugehotrige Seminarveranstaltung ist dann im 7.
Semester zu besuchen. Bezlglich der Seminarleistung ist darauf hinzuweisen, dass die Prosemi-
narleistung (schriftliche Arbeit und eine der 4 hauslichen Arbeiten nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG NRW)
als sinnvolle Vorbereitung empfohlen wird.

& Eine zwingende zeitliche Begrenzung der Schwerpunktbereichsprifung sieht die SPB-PO
2023 nicht vor. Weder missen die Teilprifungen ab der Zulassung zur Schwerpunktbe-
reichsprufung innerhalb einer bestimmten Frist abgelegt werden, noch ist eine Begrenzung
des Studiums auf eine bestimmte Fachsemesterzahl vorgesehen.

Es ist mdglich, die Schwerpunktbereichsprifung erst nach der staatlichen Pflichtfachprifung abzu-
schlieRen.

@ Bei einer Entscheidung zur Abweichung vom Regelstudienverlauf hat jedoch jede/r Studie-
rende bei der Planung selbst Sorge daflir zu tragen, dass es nicht zu einer Kollision von
Prufungsterminen des Schwerpunktbereichsstudiums und der staatlichen Pflichtfachpri-
fung kommit.

@ In anderen Bundeslandern sind abweichende Regelungen mdglich. Hierliber missen Sie
sich selbststandig informieren, sofern Sie den staatlichen Teil der Abschlusspriifung nicht in
NRW absolvieren méchten.

Die wahlbaren Veranstaltungen/Vorlesungen der Schwerpunktbereiche | bis Xl sind dem Anhang
Il der Studienordnung zu entnehmen. Die Inhalte der Schwerpunktbereiche kénnen durch Be-
schluss des Fachbereichs erweitert oder verandert werden. Der Anhang Il der Studienordnung
kann deshalb Anderungen unterliegen. Bitte beachten Sie daher immer die unter
https://www.jura.uni-bonn.de/pruefungsamt/de unter ,Rechtsgrundlagen® abrufbare aktuelle Lese-
fassung (Anderungsfassung) der Studienordnung 2023 und des dort enthaltenen Anhangs I

Folgende Schwerpunktbereiche werden an der Universitdt Bonn angeboten:

l. Grundlagen

Il.  Streitbeilegung in Zivil- und Handelssachen

lll.  Familien- und Erbrecht

IV. Unternehmens- und Kapitalmarktrecht

V. Unternehmen, Steuern und Bilanzen

VI. Wirtschaftsrecht, Wettbewerbs- und Datenrecht

VII. Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherung

VIIl. Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht
IX. Deutsches und européisches Verfassungsrecht
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X.  Offentliches Recht der Nachhaltigkeit
XI.  Recht der internationalen Beziehungen
Xll.  Kriminalwissenschaften

Die Wahl eines Schwerpunktbereiches sollte nach personlicher Neigung und Interessen, aber ggf.
auch nach kiinftigen Berufsvorstellungen getroffen werden.

Die Koordinatoren*Koordinatorinnen der Schwerpunktbereiche sind:

SPB I: Herr Prof. Dr. Schmoeckel

SPB II: Herr Prof. Dr. Weller / Herr Prof. Dr. Brinkmann
SPB lll: Frau Prof. Dr. Dethloff

SPB IV: Herr Prof. Dr. Scheuch

SPB V: Herr Prof. Dr. Huttemann

SPB VI: Herr Prof. Dr. Zimmer

SPB VII: Herr Prof. Dr. Greiner

SPB VII: Frau Prof. Dr. Gossl/Frau Prof. Dr. Hacker
SPB IX: Herr Prof. Dr. Sauer

SPB X: Herr Prof. Dr. Durner

SPB Xl: Herr Prof. Dr. Talmon

SPB XII: Herr Prof. Dr. Verrel

Das Studium des Schwerpunktbereichs hat sich Uber vierzehn Semesterwochenstunden (14
SWS) zu erstrecken, wobei hiervon 12 SWS auf Vorlesungen aus dem jeweiligen Schwerpunktbe-
reich entfallen. 2 SWS sind fir ein der Spezialisierung entsprechendes Seminar aus dem gewahl-
ten Schwerpunktbereich vorgesehen.

In allen Schwerpunktbereichen sind mindestens zwei Facher aus dem fir den jeweiligen Schwer-
punktbereich festgelegten Kernbereich zu wahlen; insgesamt dirfen maximal vier Kernfacher mit ei-
ner Klausur abgeschlossen werden. Die Ubrigen Veranstaltungen kénnen bzw. missen (wenn bereits
vier Kernfacher abgedeckt sind und 6 Klausuren geschrieben werden sollen) aus dem Wabhlbereich
stammen. Die Wahimdglichkeiten sind auf die im Rahmen der vorhandenen Lehrkapazitat angebote-
nen Veranstaltungen begrenzt.

Das Vorlesungsangebot ist in allen Schwerpunktbereichen so ausgerichtet, dass die spezialisierten
Schwerpunktbereichsklausuren innerhalb von zwei aufeinander folgenden Semestern absolviert wer-
den kdnnen.

< Dies bedeutet zugleich, dass nicht in jedem Semester alle Veranstaltungen angeboten
werden; dies muss inshesondere bei einer Unterbrechung des Schwerpunktbereichs-

studiums (etwa durch ein Auslandssemester) beriicksichtigt werden.
[Cad

Il. Die Schwerpunktbereichsprifung

Die studienbegleitende Schwerpunktbereichsprifung besteht an der Universitat Bonn aus folgenden
Teilprafungen (vgl. 8 6 Abs. 1 SPB-PO 2023):

e 3 Abschlussklausuren, die jeweils zwei Semesterwochenstunden aus den Veranstaltungen
im Schwerpunktbereich zugeordnet sind (=6 SWS), davon mindestens 2 aus dem Kernbe-
reich, eine dritte aus dem Kern- oder dem Wabhlbereich. Es besteht die Mdglichkeit, weitere
Abschlussklausuren (insgesamt maximal sechs, davon hdchstens vier aus dem Kernbereich)
in anderen Fachern nach Wahl zu schreiben.

e einer hauslichen Seminararbeit in dem gewahlten Schwerpunktbereich und

e einer mundlichen Leistung im Rahmen des Seminars (Vortrag und Diskussion).
3




Die Note der Schwerpunktbereichsprifung geht zu 30 % in die Gesamtnote des Studienabschlusses
ein, 8 29 Abs. 2 S. 1 JAG NRW.

Ill. Das Prufungsverfahren

Nach den Regelungen der Schwerpunktbereichsprifungsordnung 2023 setzt die Teilnahme am
Prufungsverfahren Folgendes voraus:

1. FEir Studierende, die noch nicht zur Schwerpunktbereichsprifung zugelassen sind: eine vorhe-
rige einmalige Beantragung der Zulassung zur Schwerpunktbereichsprifung zu Beginn
des Semesters, in dem die erste Teilprifung erbracht werden soll.

2. Fdr alle Studierenden im Schwerpunktbereich: eine Anmeldung (in einem spateren geson-
derten Meldezeitraum) tber das Online-Portal BASIS (basis.uni-bonn.de)
zur jeweiligen Teilprifung im SPB.

@ Bitte beachten Sie hierzu fiir das Sommersemester 2026 folgende Fristen:

Die ZULASSUNG zum Schwerpunktbereichsstudium ist von

Dienstaqg, 07. April 2026 bis Dienstag, 28. April 2024, 24 Uhr

als einheitliches pdf-Dokument per e-mail an zulassung@jura.uni-bonn.de zu beantragen.

Wir akzeptieren nur im Ausnahmefall die Ubersendung per Post an die oben stehende Anschrift oder den Einwurf (bitte
geheftet ohne Umschlag) in den Briefkasten des Priifungsamtes (Hauseingang Belderberg 6); zur Fristwahrung gibt bei
Postversand der Poststempel des letzten Tages der Meldefrist (28.04.2026).

AN- UND ABMELDUNGEN fir die Abschlussklausuren sind maglich von

Dienstaqg, 30. Juni 2026 bis Dienstaq, 14. Juli 2026, 24 Uhr (Ausschlussfrist!)
uber basis.uni-bonn.de

Nach Ablauf der Fristen eingehende An- und Abmeldungen kdnnen nicht mehr beriicksich-
tigt werden (Ausschlussfrist)!

Die Anmeldung und Erbringung von Prifungsleistungen kann insbesondere fur eine Referendari-
atsbewerbung sowie die Forderung durch das Bundesaushildungsférderungsgesetz (BAfoG) ent-
scheidend sein! Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, auf die Einhaltung der Fristen zu
achten.

=» Abweichende Fristen

Abweichende Fristen gelten fir:

Fall-Hausarbeiten nach StO 2023, die im Anschluss an die Vorlesungzeit des SoSe 2026
geschrieben werden:

- Fallhausarbeit im Burgerlichen Recht (Grundstudium — Nachhausarbeit zur Vorlesung ,BGB AT*
des SoSe 2026)

- Fallhausarbeit im Strafrecht (Grundstudium — Nachhausarbeit zur Vorlesung ,Strafrecht III“ des
SoSe 2026)

- Fallhausarbeit im Offentlichen Recht (Vorhausarbeit des WS 2026/27 zur ,Ubung im Offentlichen
Recht*)

An- Abmeldung Hausarbeiten: Die An- und Abmeldefrist beginnt ebenfalls ab dem 30. Juni 2026
Uber basis.uni-bonn.de und endet jeweils einen Tag (24 Uhr) vor dem Abgabefristende der
Hausarbeit.
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s® Bitte nehmen Sie Anmeldung - wenn die Teilnahme an der jeweiligen Hausarbeit tatsachlich
beabsichtigt ist - friihzeitig ab dem 30. Juni 2026 vor, damit die Lehrstihle die Korrekturkapazitaten
verlasslich planen kénnen und Sie das Risiko vermeiden, dass lhre Hausarbeit nach intensiver
Bearbeitung aufgrund fehlender Anmeldung nicht bewertet werden kann.

Klausuren der Fortgeschrittenen Ubungen (StO 2023): Die Anmeldung zu den in der Regel drei
Klausuren pro Semester ist ab dem 13. April 2026 mdglich. Sowohl die An- als auch die Abmel-
dung ist jeweils bis einen Tag vor der Klausur zulassig.

s® Wichtig bei erstmaliger Teilnahme: Der Zulassungsantrag (siehe nachster Punkt) muss friih-
zeitig, zu Beginn der Anmeldefrist, eingereicht werden, da erst danach die elektronische Anmel-
dung freigeschaltet ist.

1. Zulassung zur Schwerpunktbereichsprifung
a) Fur Studierende, die noch nicht zur Schwerpunktbereichsprifung zugelassen sind, gilt:
Die erstmalige Beantragung der Zulassung zur Schwerpunktbereichsprifung in die SPB-PO 2023

erfolgt per  Einsendung als einheitliches  pdf-Dokument per e-mail an
zulassung@jura.uni-bonn.de.

Das Formular ist auf der Homepage des Prifungsamts Jura ab Fristbeginn unter folgendem Link
abrufbar:

https://www.jura.uni-
bonn.de/pruefungsamt/de/dokumente/formulare/zulassung spb po 2023.pdf

Der Zulassungsantrag ist ausgefillt und unterschrieben als einheitliches pdf-Dokument per e-
mail an zulassung@jura.uni-bonn.de zu senden.

Wir akzeptieren nur im Ausnahmefall die Ubersendung per Post an die oben stehende Anschrift
oder den Einwurf (bitte geheftet ohne Umschlag) in den Briefkasten des Prifungsamtes (Hausein-
gang Belderberg 6); zur Fristwahrung gibt bei Postversand der Poststempel des letzten Tages der
Meldefrist.

Zulassung unter Vorbehalt (Klausurzulassung):

Die Zulassung ist — soweit dem einmaligen Zulassungsantrag nicht der Nachweis tiber das Bestehen
je einer Klausur aus dem Stoff der drei Hauptfacher (Zivilrecht, Strafrecht, Offentliches Recht) in den
Fortgeschritteneniibungen sowie je einer Klausur aus dem Fécherkatalog der Grundlagenféacher des
Grund- und Hauptstudiums (8§ 4 Absatz 1 Satz 3 und 4 SPB-PO 2023) beigefiigt ist — zunéachst auf
die Teilnahme an Abschlussklausuren beschrankt (Klausurzulassung). Bitte beachten Sie: Dem Zu-
lassungsantrag mussen die oben genannten Nachweise nur beigefligt werden, wenn diese nicht be-
reits im Studierendenkonto erfasst wurden. In diesem Fall ist kein Leistungsnachweis erforderlich.

Zugelassen werden kann nur, wer die folgenden Voraussetzungen erfiillt:

< Immatrikulation: Voraussetzung ist die Immatrikulation an der Universitat Bonn fur den Studi-
engang Rechtswissenschaft (Staatsexamen) wahrend der Semester, in denen der Zulas-
sungsantrag gestellt wird und die Prifungen (studienbegleitend) abgelegt werden.

& Zwischenprifung: Diese muss im Studiengang Rechtswissenschaft bestanden sein. Zum
Nachweis der bestandenen Zwischenprifung ist ein Zwischenpriifungszeugnis der ande-
ren Fakultat beizufiigen (eingescannte Version per pdf oder einfache Kopie gentgt). Stu-
dierende, die die Zwischenprifung an der Universitdt Bonn absolviert haben, missen kei-
nen Nachweis beiftigen.
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@ Die Schwerpunktbereichsprifung im Studiengang Rechtswissenschaft bzw. vergleichbare
Studien- u. Prufungsleistungen, die Erste Juristische Prifung oder das Erste Staatsexamen
wurden bisher nicht endgdltig nicht bestanden.

& Es besteht kein Prufungsrechtsverhaltnis im Studiengang Rechtswissenschaft an einer an-
deren Hochschule trotz Exmatrikulation fort.

& Die Schwerpunktbereichsprifung im Studiengang Rechtswissenschaft wurde nicht bereits
an einer anderen Hochschule bestanden/abgeschlossen.

Zulassung ohne Vorbehalt (Seminarzulassunq):

Die Seminarleistung kann nur ablegen, wer bereits

- in den Fortgeschrittenenibungen je eine Klausur aus dem Stoff der drei Hauptfacher (Zivilrecht,
Strafrecht, Offentliches Recht)

und

je eine Klausur aus dem Facherkatalog der Grundlagenfacher des Grund- und Hauptstudiums
gemal § 4 Absatz 1 Satz 3 und 4 SPB-PO 2023 erfolgreich abgelegt hat.

Grundlagenveranstaltungen des Grundstudiums sind:

Allgemeine Staatslehre

Deutsche Rechtsgeschichte

Rechtstkonomie

Romische Rechtsgeschichte

Verfassungsgeschichte der Neuzeit
sowie vergleichbare Veranstaltungen, wenn sie als Grundlagenveranstaltungen des Grundstudi-
ums angekindigt werden.

Grundlagenveranstaltungen des Hauptstudiums sind:
Methodenlehre
Rechtsphilosophie
Rechtstheorie
Rechtssoziologie
Ro&misches Sachenrecht
Romisches Schuldrecht
Geschichte des Kirchenrechts (kanonisches Recht)
Kirchenrecht
Staatskirchenrecht
sowie vergleichbare Veranstaltungen, wenn sie als Grundlagenveranstaltungen des Hauptstudi-
ums angekiindigt werden.

& Klausuren der Ubungen fiir Fortgeschrittene und der Grundlagenficher: In den Ubungen
muss je eine Klausur zum Zivilrecht, Strafrecht und Offentlichen Recht angefertigt worden
sein, die mit mindestens ,ausreichend” bewertet wurde. Beide Grundlagenfachklausuren mis-
sen ebenfalls mit mindestens ,ausreichend“ bewertet worden sein. Es ist eine Grundlagen-
fachleistung aus dem Facherkatalog des Grundstudiums und eine aus demjenigen des
Hauptstudiums zu erbringen.

= Wenn die Grundlagen-/Ubungsklausur(en) in Bonn im Studierendenkonto unter BASIS be-
reits elektronisch registriert ist (sind), ist kein Nachweis erforderlich! Nur wenn dies nicht
der Fall ist (z.B. bei Studienortwechsler*innen) bitte Leistungsnachweis (ggf. zusammen
mit den Ubungsscheinen) online als einheitliches PDF Dokument dem Antrag beifiigen.
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@ Studierende, in deren Studierendenkonto die erfolgreich abgelegten Grundlagenklausuren
und die Klausuren der Fortgeschrittenen-Ubungen aufgefiihrt werden, erhalten auf Antrag
per Mail an das Prufungsamt einen Bescheid lber die Seminarzulassung. Dieser ist bei
der Anmeldung zur h&uslichen Seminararbeit/Themenausgabe dem seminarveran-
staltenden Lehrstuhl vorzulegen.

Soweit die Fortgeschrittenentibungen noch nicht vollstandig erfolgreich absolviert bzw. beide
Grundlagenscheine noch nicht erworben wurden, besteht noch keine Berechtigung zur Seminar-
teilnahme bzw. individuellem Themenerhalt!

Leistungen, die nicht elektronisch bei BASIS verbucht sind und nur durch einen Schein nachge-
wiesen werden kdnnen, missen dem Prifungsamt nachgewiesen werden, damit eine Verbuchung
erfolgen und der Seminarzulassungsbescheid rechtzeitig erstellt werden kann. Die Einsendung
dieser Leistungsnachweise muss gebindelt in einem einheitlichen pdf-Dokument oder per E-Mail
an pruefungsamt@jura.uni-bonn.de oder zulassung@jura.uni-bonn.de zum Erhalt der Seminarzu-
lassung erfolgen.

b) Erganzende Informationen fur Studienortwechsler*innen, die mit begonnener, nicht ab-
geschlossener Schwerpunktbereichsprifung nach Bonn wechseln

Studienortwechsler*sinnen haben dem Zulassungsantrag eine Bescheinigung der Heimatfakultat
beizufiigen, dass die Schwerpunktbereichsprifung oder eine vergleichbare Studien- oder Pri-
fungsleistung im Studiengang Rechtswissenschaft dort nicht bereits endgliltig nicht bestanden
wurde und ein Prifungsanspruch noch besteht (sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung/ Wechs-
ler*innenscheinigung).

https://www.jura.uni-
bonn.de/pruefungsamt/de/dokumente/formulare/unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf

An der vormaligen Fakultat erbrachte Studien- und Prifungsleistungen, die Bonner Prifungsleis-
tungen der Schwerpunktbereichspriifung entsprechen, sind auf Antrag unter Zuordnung zu dem
jeweils einschlagigen Bonner Schwerpunktbereich anzurechnen. Hierzu ist zusammen mit dem
Zulassungsantrag ein Anrechnungsantrag einzureichen.

Bei Studienortwechsler*innen sind zusammen mit dem Zulassungsantrag am besten per Mail, not-
falls postalisch, einzureichen:

o Zwischenprifungszeugnis (pdf-scan oder einfache Kopie geniigt),
eine Bescheinigung der Heimatfakultat, dass dort noch ein Prufungsanspruch besteht
(sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung),

e im Fall eines Anrechnungsantrages: Leistungsnachweis / Leistungsaufstel-
lung/Transcript of Records

o Immatrikulationsnachweise der Heimatuniversitat fur die jeweiligen Semester, in denen
Prifungen abgelegt wurden, sowie

e ggf. (auf gesonderte Anfrage des Prifungsamtes) die jeweils anwendbaren Studien-
und Prufungsordnungen der Heimatfakultdét und Vorlesungsgliederungen bzw.
Kursbeschreibungen der belegten Veranstaltungen.

e im Fall eines Anrechnungsverzichts: Verzichtserklarung.

Sollte das Schwerpunktbereichsstudium an der vorherigen Universitat bereits vollstandig
absolviert und bestanden sein, so kann eine Zulassung an der Universitdt Bonn nicht
(mehr) erfolgen. Gleiches gilt, wenn die Schwerpunktbereichsprifung endgultig nicht
bestanden wurde. Es besteht in diesen Fallen kein Prifungsanspruch (mehr) an der
Universitat Bonn.

Sollte ein Prifungsrechtsverhéltnis im Studiengang Rechtswissenschaft an einer ande-
ren Universitat trotz Exmatrikulation fortbestehen, was insbesondere in Bayern oft der
Fall ist, so ist eine Bescheinigung (ber die Ubertragung des Prifungsrechtsverhiltnisses
an die Universitat Bonn erforderlich.
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2. Anmeldung zu Teilprifungen

a) Klausuren

Die Anmeldung fir die Abschlussklausuren des Schwerpunktbereiches am Rechtswissenschaftli-
chen Fachbereich erfolgt wahrend der hierfiir vorgesehenen Meldefrist Uber ein elektronisches
Anmeldeverfahren tber das Online-Portal BASIS.

Fir das Sommersemester 2026 gilt folgende Frist:

AN- UND ABMELDUNGEN fur die Abschlussklausuren sind maglich vom

Dienstaqg, 30. Juni 2026 bis Dienstag, 14. Juli 2026, 24:00 Uhr (Ausschlussfrist!)

< Alle Studierenden, die zum Schwerpunkbereichsstudium zugelassen sind, missen sich mit
ihrer Uni-Benutzerkennung (Uni-ID) lber das unter ,basis.uni-bonn.de“ zugéngliche Infor-
mationssystem fur Studierende zu den entsprechenden Prufungsleistungen wahrend der
vorgegebenen Frist anmelden.

& Nach Ablauf der Frist eingehende An- und Abmeldungen kénnen nicht mehr berick-
sichtigt werden! Die Anmeldung und Erbringung von Prifungsleistungen kann insbeson-
dere fur eine Forderung durch das Bundesausbildungsforderungsgesetz (BAf6G) und die
Referendariatsbewerbung entscheidend sein! Vor diesem Hintergrund ist es besonders
wichtig, auf die Einhaltung der Fristen zu achten.

& Ohne gultige Anmeldung abgelegte Teilprifungen gelten als nicht erbracht.

< Ab dem Ende der Anmeldefrist (24:00 Uhr des letzten Tages der Frist) gelten die Anmel-
dungen in der unter ,basis.uni-bonn.de“ unter der Funktion Notenansicht einsehbaren Form
verbindlich (Ausschlussfrist)! Bitte beachten Sie insofern, dass auch die Abmeldung von
Prifungsanmeldungen (zu Teilleistungen) nur innerhalb der Meldefrist (Fristende beach-
ten!) moglich ist.

& Da die elektronische Meldung zu den Teilprifungen nur mit einer gultigen Uni-ID moglich
ist, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre zusammen mit den Semesterunterlagen Ubersandte
Uni-ID weiterhin Gultigkeit hat. Nahere Informationen zu der Uni-ID finden Sie unter
www.hrz.uni-bonn.de. Bitte wenden Sie sich auch im Fall technischer Probleme an das
Hochschulrechenzentrum.

= Abweichende Fristen

Abweichende Fristen gelten fir:

Fall-Hausarbeiten nach StO 2023, die im Anschluss an die Vorlesungzeit des SoSe 2026
geschrieben werden:

- Fallhausarbeit im Burgerlichen Recht (Grundstudium — Nachhausarbeit zur Vorlesung ,BGB AT*
des SoSe 2026)

- Fallhausarbeit im Strafrecht (Grundstudium — Nachhausarbeit zur Vorlesung ,Strafrecht III“ des
SoSe 2026)

- Fallhausarbeit im Offentlichen Recht (Vorhausarbeit des WS 2026/27 zur ,Ubung im Offentlichen
Recht*)

An- Abmeldung Hausarbeiten: Die An- und Abmeldefrist beginnt ebenfalls ab dem 30. Juni 2026
Uber basis.uni-bonn.de und endet jeweils einen Tag (24 Uhr) vor dem Abgabefristende der
Hausarbeit.

5 Bitte nehmen Sie Anmeldung - wenn die Teilnahme an der jeweiligen Hausarbeit tatsachlich
beabsichtigt ist - friihzeitig ab dem 30. Juni 2026 vor, damit die Lehrstiihle die Korrekturkapazitaten
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verlasslich planen kénnen und Sie das Risiko vermeiden, dass |hre Hausarbeit nach intensiver
Bearbeitung aufgrund fehlender Anmeldung nicht bewertet werden kann.

Klausuren der Fortgeschrittenen Ubungen (StO 2023): Die Anmeldung zu den in der Regel drei
Klausuren pro Semester ist ab dem 13. April 2026 mdglich. Sowohl die An- als auch die Abmel-
dung ist jeweils bis einen Tag vor der Klausur zulassig.

$$ Wichtig bei erstmaliger Teilnahme: Der Zulassungsantrag muss friihzeitig, zu Beginn der
Anmeldefrist, eingereicht werden, da erst danach die elektronische Anmeldung freigeschaltet ist.

Kontrollpflicht erfolgreicher An- und Abmeldungen durch die Studierenden

Alle Pruflingsteilnehmer*innen sind verpflichtet, ihre An- und Abmeldeaktivitaten unverztglich nach
Durchfiihrung zu tberprifen:

& Quicklink: ,Anmeldungen — Ubersicht iber angemeldete Priifungen und Veranstaltungen®
Eventuelle Unstimmigkeiten sind unverziglich, spatestens jedoch innerhalb der Frist (bis 14.
Juli 2026, 24:00 Uhr), per E-Mail an das Prifungsamt zu melden: pruefungsamt@jura.uni-bonn.de

Zum Nachweis der elektronischen An- oder Abmeldung muss die Bescheinigung Uber
angemeldete Prifungen (unter "Mein Studium / Anmeldungen" oder in der Leistungsuber-
sicht) gespeichert oder ausgedruckt werden.

Es erfolgt keine gesonderte Bestatigung der An- und Abmeldung per E-Mail.

Alle Hinweise zum elektronischen Prifungsverfahren finden Sie hier:
Hinweise und Erklarungen zum Online-Anmeldeverfahren (Stand: 24.06.2025)

Eine Anleitung zum elektronischen Anmeldeverfahren finden Sie hier:
Anleitung zum elektronischen Anmeldeverfahren (nur aus demBonnet erreichbar)

Studierende, die technische Probleme bei der Online-Anmeldung haben, finden die fir die Anmel-
dung notwendigen Formulare zur handischen An- und Abmeldung wahrend der An- und Abmelde-
phase auf der Homepage unter Prifungsverfahren -> An- und Abmeldungen zu Prifungen. Be-
schreiben Sie bitte das Problem mdglichst genau oder kopieren Sie die Fehlermeldung bei der An-
oder Abmeldung in das entsprechende Feld im Formular.

Probleme bei der An- und Abmeldung sind unverziglich und unbedingt innerhalb der Anmeldefrist
beim Prifungsamt per E-Mail unter pruefungsamt@jura.uni-bonn.de zu riigen!

b) Die hausliche Seminararbeit
Die Bewerbung fir einen Seminarplatz erfolgt Uber eine zentrale Platzvergabe-Plattform.

Alle Informationen dazu sowie die Ankiindigungen der einzelnen Seminare finden Sie hier:
https://www.jura.uni-bonn.de/de/studium/pro-seminare/pro-seminar-ankuendigungen

Die verbindliche Anmeldung zu einer Seminararbeit im prifungsrechtlichen Sinne erfolgt schrift-
lich bei Erhalt des Themas bei dem*der Veranstalter*in des Seminars, der*die die Meldung an
das Prufungsamt Jura weiterleitet. Ein Themenerhalt ohne vorherige Seminarzulassung durch das
Prufungsamt ist nicht zulassig! Bitte beachten Sie insofern:

& Studierende, deren bestandene Grundlagenfacher und Fortgeschrittenenklausuren in ihrem
Studienkonto verbucht sind, erhalten auf Antrag per Mail einen Bescheid tber die Semi-
narzulassung. Dieser ist spatestens bei Themenerhalt der hduslichen Seminararbeit
dem*der Veranstalter*in vorzulegen.

& Die Aufgabenstellung wird von dem*der Seminarveranstalter*in zugeteilt. Es besteht dies-
beziiglich kein Wahlrecht.


mailto:pruefungsamt@jura.uni-bonn.de
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mailto:prüfungsamt@jura.uni-bonn.de
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< Die Meldung erfolgt gleichzeitig mit der Vergabe des Themas, sodass nach Zuteilung ei-
ner Aufgabe eine Abmeldung nicht mehr mdglich ist.

3. Durchfuhrung der Klausuren

Die Prifungstermine werden in den jeweiligen Veranstaltungen angekindigt und im Internet
unter

https://www.jura.uni-bonn.de/pruefungsamt/de/pruefungsamt-jura#Pruefungsverfahren
= Klausurtermine

veroffentlicht.

Die Semesterabschlussklausuren finden in der Regel am Ende der Vorlesungszeit und in den ers-
ten 3 Wochen der vorlesungsfreien Zeit statt (inklusive Samstage).

Bei Prasenzklausuren findet grundsatzlich eine Einlasskontrolle anhand der Anmeldelisten statt.
Es ist ein amtlicher Lichtbildausweis mitzubringen:

Personalausweis oder Reisepass;
wenn mit einem aktuellen Foto versehen, sind auch Fiuhrerschein oder Krankenkassenkarten
zuléssig.

& Die verwendeten Gesetzestexte durfen keinerlei personliche Anmerkungen, handschriftli-
che Notizen oder Unterstreichungen enthalten. Die Markierung von Gesetzen in den Ge-
setzessammlungen durch Aufkleber jeglicher Art oder selbstklebende Zettel ist nicht gestat-
tet. VerstdlRe kénnen als Tauschungsversuch im Sinne der Prifungsordnung gewertet wer-
den. Es liegt in der Verantwortung der zu prifenden Person, entsprechende Gesetzestexte
mitzubringen. Seitens der Universitat konnen eventuell fehlende Gesetzestexte nicht zur
Verfligung gestellt werden.

& Sonstige unzulassige Hilfsmittel (z. B. "Spickzettel", Schemata, Register) dirfen weder
benutzt noch am Arbeitsplatz mitgeftihrt werden (schon der Versuch einer Tauschung kann
prifungsrechtlich sanktioniert werden).

< Die Nutzung von Mobiltelefonen ist nicht gestattet. Dies gilt auch fiir die Nutzung bei Toi-
lettengéngen. Bei Klausuren dirfen die Platze nur mit den zulassigen Hilfsmitteln einge-
nommen werden. Mobiltelefone miissen ausgeschaltet sein und durfen nicht unmittelbar
am Korper getragen werden. Betriebsbereite Mobiltelefone - insbesondere bei Toiletten-
géngen - kdnnen als Tauschungsversuch gewertet werden. Ein Abbruch der Prifung oder
eine Sanktionierung wegen Tauschungsversuchs sollte dadurch abgewendet werden, dass
der Klausuraufsicht das Mobiltelefon bis zum Ende der Klausur tiberlassen bzw. die Tasche
mit dem ausgeschalteten Mobiltelefon vorne im Horsaal abgelegt wird.

Die Bearbeitungszeit fur die Abschlussklausuren betragt 120 Minuten.

4. Durchfihrung der héuslichen Seminararbeit

Die Bearbeitungszeit fur alle Seminararbeiten im Rahmen der Schwerpunktbereichsprifung be-
tragt sechs Wochen.

% Die Bearbeitungszeit muss in der vorlesungsfreien Zeit liegen. Die Bearbeitungszeit kann
im Einvernehmen mit dem*der Aufgabensteller*in nur dann teilweise in die Vorlesungszeit
hineinreichen, wenn sich dies in die Organisation des Seminars einfligt und bereits mindes-
tens drei Abschlussklausuren, davon wenigstens zwei aus dem Kernbereich sowie eine
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dritte aus dem Kern- oder dem Wabhlbereich (§ 6 Absatz 3 Satz 3 SPB- PO 2023) abgelegt
wurden.

< Die jeweilige Aufgabe wird von dem*der Aufgabensteller*in zugeteilt. Den Zeitpunkt der
Ausgabe der Themen sowie den Umfang der Arbeit bestimmt der*die Aufgabensteller*in.

< |In der Regel werden in der vorlesungsfreien Zeit bis zu zwei Ausgabetermine vorgesehen.

& Mit Ausgabe der Aufgabenstellung beginnt die jeweilige Bearbeitungsfrist. Der*Die Aufga-
bensteller*in teilt dem Prufungsamt den Fristbeginn durch Ubermittlung des Anmeldeformu-
lars mit.

Hinweis zur selbstandigen Leistung: Es muss sich um eine eigenstandig mit wissen-
schaftlichen Methoden angefertigte Leistung handeln!

Daran fehlt es bei Zusammenarbeit von zwei oder mehr zu priufenden Personen und in der
Regel auch bei Verwendung von Kl-Tools (z. B. ChatGPT o0.4.).

e Seminararbeiten mehrerer Prifungsteilnehmender dirfen in Gliederung und Schwer-
punktsetzung nicht nahezu Ubereinstimmen. Wortgleiche Textbausteine oder Passagen
sind unzuldssig. Eine selbstandige Leistung liegt auch dann nicht vor, wenn Dritte um
Rat gefragt werden, um deren Hinweise oder Losungsvorschlage zu tibernehmen — ins-
besondere bei der Nutzung von Internetforen oder Webseiten ohne Quellenangabe.
Wortliche Ubernahmen aus der Sekundarliteratur missen durch Anfuhrungszei-
chen und FuBnoten kenntlich gemacht werden. Werden fremde Gedanken sinn-
gemal Ubernommen, ist ebenfalls eine Quellenangabe erforderlich.

e Die Verwendung von KI-Tools (z. B. ChatGPT) ist bei der Erstellung von Hausarbeiten
grundsatzlich nicht erlaubt. Nur wenn die Nutzung von Kl ausnahmsweise aus-
dricklich zugelassen wird, darf sie eingesetzt werden. In diesem Fall gelten besondere
Anforderungen:

- Kennzeichnungspflicht: Jede Kl-Verwendung muss in der Arbeit offengelegt werden.
- Angabe der verwendeten Prompts bei inhaltlicher Textgenerierung.

- Erhebliche Eigenleistung bleibt zwingend erforderlich.

- Kennzeichnung auch bei rein sprachlicher Uberarbeitung, z.B. durch FuRnoten
oder Hinweise zu betroffenen Textstellen.

Falls KI zugelassen wird, erhalten die Priflinge zuséatzliche, verbindliche Hinweise di-
rekt von der*dem Aufgabensteller*in. Diese enthalten insbesondere Vorgaben zur Do-
kumentation der KI-Verwendung und zur Form der Offenlegung.

Bei VerstdRen kommt eine Einstufung als TAuschungsversuch in Betracht, die zur Bewertung mit
Lungenugend“ (0 Punkte) fihren kann. Schon der Versuch kann sanktioniert werden.

5. Nachteilausgleich

Bei korperlicher Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit aufgrund chronischer Erkrankung oder
Behinderung ist ein Nachteilsausgleich moglich. Der Nachteilsausgleich kann z.B. in Schreibzeit-
verlangerungen der regularen Dauer der Bearbeitungszeit einer Klausur oder Hausarbeit beste-
hen. Daneben oder stattdessen ist bei Klausuren auch die Genehmigung der Nutzung besonderer
Hilfsmittel (Computer, Leselupen, Spracherkennungssoftware 0.4.) und/oder die Anfertigung der
Klausur in einem gesonderten Raum denkbar. Bitte stellen Sie als Betroffene*r einen entsprechen-
den (formlosen) Antrag mit Angabe von Namen und Matrikelnummer unter Beifiigung einer &arztli-
chen Bescheinigung Uber lhre konkrete Beeintrdchtigung (Diagnose und/oder Angabe der Krank-
heitssymptomatik/Befunde) beim Prifungsamt Jura zusammen mit dem Antrag auf Zulassung zum
Prufungsverfahren (Zwischenpriifung, Schwerpunktbereichspriifung).

Wird lhnen der Nachteil erst bekannt, wenn Sie schon zum Prifungsverfahren zugelassen sind,
stellen Sie den Antrag dann unverzuglich. Weniger als 14 Tage vor dem Klausurtermin gestellte
Antrédge kdnnen nur noch bei Vorliegen besonderer Griinde beriicksichtigt werden.

Griunde bzw. der Umfang der Beeintrachtigung, aufgrund derer ein Nachteilsausgleich in Betracht
kommt, werden jeweils individuell vom Prifungsausschuss (oder der*dem Vorsitzenden des Pri-
fungsausschusses in Eilfallen) geprift. Die Dauer einer eventuellen Schreibverlangerung hangt
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von der Schwere und dem Umfang Ihrer Beeintrachtigung ab. Es ist daher hilfreich, wenn der*die
behandelnde Facharzt*Facharztin in der arztlichen Bewertung zudem eine Einschatzung dazu ab-
gibt, welche Dauer der Schreibverlangerung bei einer Klausur von 120 Minuten ggf. empfohlen
wird. Der Nachteilsausgleich wird einzelfallbezogen gewaéhrt und erstreckt sich bei Studierenden
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Anderung des Krankheits-
oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prifun-
gen. Da eine Prufungsanmeldung jedoch nicht in jedem Semester verpflichtend vorgesehen ist,
bittet das Prufungsamt bei bereits genehmigtem Nachteilsausgleich um einen Hinweis per Malil
wahrend der Prufungsanmeldefrist, sobald feststeht, dass in dem jeweiligen Semester eine Klau-
sur unter Nachteilsausgleichsbedingungen wahrgenommen werden soll.

6. Erkrankung wéahrend der Laufzeit der hduslichen Seminararbeit

Vom Nachteilsausgleich zu unterscheiden ist die Erkrankung wéhrend der Laufzeit der hduslichen
Seminararbeit. Die Laufzeit einer hauslichen Arbeit kann wegen akuter Krankheit um einen indivi-
duell festzulegenden Zeitraum, léngstens jedoch um sieben Tage, einmalig verlangert werden.
Bitte beantragen Sie die Fristverlangerung als Betroffene*r beim Prifungsamt formlos (z.B. per
Mail an pruefungsamt@jura.uni-bonn.de) unverziiglich nach Kenntniserlangung der Griinde, spa-
testens jedoch drei Tage vor Ablauf der Frist und reichen ebenfalls unverziglich einen entspre-
chenden Nachweis ein, der Angaben (Angabe der Krankheitssymptomatik und ggf. Diagnose) ent-
halten muss, die zur Feststellung der Verlangerungsnotwendigkeit geeignet sind.

7. Prufungsricktritt

Nimmt eine zu prufende Person trotz Meldung zu einer Abschlussklausur an dieser nicht
teil oder reicht die Seminararbeit nicht in der daftr bestimmten Abgabefrist ein, so gilt die
Prifung als abgelegt und wird als ,,ungeniigend” (0 Punkte) bewertet, es sei denn, es wird
einem Antrag auf entschuldigten Prifungsricktritt entsprochen.

Im Fall eines Prifungsricktrittes aus triftigem Grund (Entschuldigungsgrund) muss die zu priifende
Person:

1. den Rucktritt unverziglich, eindeutig und unbedingt erklaren sowie rechtzeitig die formliche
Anerkennung eines triftigen Grundes beantragen und

2. unverzuglich den triftigen Grund fur den Rucktritt darlegen und alle notwendigen Nachwei-
se des triftigen Grundes beibringen.

Erfolgt ein Ricktritt von einer Klausur aus gesundheitlichen Griinden nach Antritt der
Prifung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist es unerlasslich, dass die zu prifen-
de Person zur Feststellung der Prifungsunfahigkeit noch am selben Tag eine arztliche
Fachperson konsultiert, ggf. ist der arztliche Bereitschaftsdienst/Notfalldienst aufzusu-
chen.

< Um die Erklarung des Riicktritts und das Einholen eines Attestes zu erleichtern, stehen auf
unserer Homepage unter dem Punkt ,Prifungsverfahren -> Krankheit — Nachteilsausgleich
— Hitze u.4.“ mit folgendem link entsprechende Formulare zur Verfigung:

https://www.jura.uni-bonn.de/pruefungsamt/de/pruefungsruecktritt

& Durch die Nutzung der Formulare kénnen Sie sicherstellen, dass die Ruicktrittserklarung
und die arztliche Bescheinigung alle notwendigen Angaben enthalten. Die Vorlage einer
Bescheinigung, die Befundtatsachen und/oder eine Diagnose enthalt, ist fur den Prifungs-
rucktritt (anders als im Fall eines Antrages auf Nachteilsausgleich oder zur Klarung der
Einhaltung des Unverziglichkeitskriteriums) nicht mehr notwendig. Zwingend erforderlich
ist allerdings die Einreichung einer arztlichen Bescheinigung tber das Bestehen einer Pri-
fungsunfahigkeit. Eine Arbeitsunfidhigkeitsbescheinigung (,,gelber Schein") geniigt je-
doch nicht, da zwingend die ,,Prufungsunféhigkeit” bescheinigt werden muss.
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8. Wechsel des Schwerpunktbereichs

Bei der Zulassung zur Schwerpunktbereichsprifung wird die Wahl des Schwerpunktbereichs regis-
triert. Ein Wechsel des Schwerpunktbereichs danach ist (nur) in folgenden Konstellationen mdég-
lich:

& Es wurden im gewahlten Schwerpunktbereich noch keine Teilpriifungen erbracht, d.h. es ist
lediglich die Zulassung beantragt worden und noch keine Anmeldung zu Teilprifungen er-
folgt.

& Es wurden im gewahlten Schwerpunktbereich zwar bereits Teilprifungen erbracht, diese
sind jedoch aufgrund der Verzahnung der Schwerpunktbereiche auch in einem anderen
Schwerpunktbereich anrechenbar (in dem Schwerpunktbereich, in den gewechselt werden
soll).

& Der erste Versuch der Schwerpunktbereichsprifung wurde insgesamt nicht bestanden. In
diesem Fall kann der Wiederholungsversuch in einem anderen Schwerpunktbereich erfol-
gen.

Liegen diese Voraussetzungen vor, kann die Anderung der SPB-Wahl beantragt werden. Bitte
nutzen Sie hierzu das folgende Formular auf der Homepage unter dem Punkt ,Formulare®:
https://www.jura.uni-bonn.de/pruefungsamt/de/dokumente/online-formulare/aenderung-spb-wahl

9. Bekanntgabe der Prifungsergebnisse

Nach Korrektur der Klausuren findet an einem einheitlichen offiziellen Termin (Ublicherweise 30.09.
fur das Sommersemester und 31.03. fir das Wintersemester) die offizielle Notenbekanntgabe
statt.

e Die vor diesem Termin in dem universitatsweiten Online-Portal unter ,basis.uni-bonn.de*
einsehbaren Noten sind noch nicht verbindlich und stellen keine Bekanntgabe i. S. d. Pri-
fungsordnung des hiesigen Fachbereichs dar; abweichende Regelungen gelten lediglich
bei begriindetem Vorkorrekturantrag und Remonstrationsverzicht.

¢ Die etwaige sukzessive Einsichtnahme-Moglichkeit in die Noten ist technisch nicht anders
zu lésen und ist vom Prifungsamt nicht zu beeinflussen. Ein Anspruch auf vorherige Be-
kanntgabe der noch nicht verbuchten Noten besteht aus diesem Grund nicht.

e Zudem ist eine vorherige Einsichtnahme in die Prifungsarbeiten bzw. eine Remonstration
an den Lehrstihlen nicht méglich.

10. Einsichtnahme in die Prufungsarbeiten bei dem*der Aufgabensteller*in

Die Einsichtnahme in die Klausuren erfolgt beim Lehrstuhl des*der Dozenten*Dozentin. Die
Einsichtnahmetermine werden am Tag der offiziellen Notenbekanntgabe durch das Prifungsamt
und/oder auf den Seiten der Lehrstuhle bekannt gegeben.

Innerhalb einer zweiwdchigen Frist nach dem offiziellen Notenbekanntgabetermin kdnnen bei der
prifenden Person schriftlich Einwande gegen die Bewertung erhoben werden (sog. Remonstrati-
on), vgl. 8 17 Abs. 1 S. 1 SPB-PO 2023.

11. Ergebnis der Schwerpunktbereichsprifung/ Leistungspunktesystem

Zum Zwecke der Anrechenbarkeit von Prifungsleistungen sowie der Fiihrung von Prifungskonten
wird jede bestandene Teilprifung mit Leistungspunkten bewertet, vgl. 8 7 S. 1 SPB-PO 2023.
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Um die Gesamtnote zu ermitteln, um Prifungsleistungen anzurechnen und um die Prifungskonten
zu fuhren, wird jede Teilprifung mit Leistungspunkten bewertet, vgl. § 7 SPB-PO 2023. Sind alle
Teilprifungen erbracht, entspricht dies 30 Leistungspunkten. Die schriftiche Seminarleistung wird
mit 9, die mundliche Seminarleistung mit 3 Leistungspunkten bewertet. Die Anzahl der durch eine
bestandene Aufsichtsarbeit erworbenen Leistungspunkte richtet sich nach dem Umfang der Ver-
anstaltung(en), deren Inhalte Gegenstand der jeweiligen Prufung sind. Im Regelfall einer Ab-
schlussklausur zu einer 2 SWS umfassenden Veranstaltung werden 3 Leistungspunkte erworben.

Bestehensregelung:

Die Schwerpunktbereichsprifung ist bestanden, wenn die zu prifende Person

e drei Aufsichtsarbeiten (davon mindestens 2 aus dem Kernbereich) und die Seminarleistung
(schriftlich sowie mundlich) erbracht hat,

e in der besten Aufsichtsarbeit in einem Kernfach mindestens 4,0 Punkte und

o mit allen erforderlichen Teilprifungen (also den 3 Abschlussklausuren und der Seminarleis-
tung) einen Durchschnitt von mindestens 4,0 Punkten erreicht hat, vgl. 8 11 Abs. 1 Nr. 3,
Abs. 2 SPB-PO 2023.

< Bei der Berechnung der Bestehensgrenze zahlt die (sich aus der schriftlichen Aus-
arbeitung und dem Vortrag bzw. der Diskussion i. R. d. Seminars zusammenset-
zende) Seminarleistung vierfach (Seminarleistung zahlt 40%), die zwei besten
Kernbereichsklausuren sowie die dritte beste Klausur aus dem Kern- oder Wahlbe-
reich doppelt, da jede Klausur 20% zahlt. Es wird also die Summe der erreichten
Punkte der relevanten Klausuren mit 2 multipliziert und sodann addiert mit der vier-
fachen Punktzahl der Seminarleistung. Diese Summe dividiert durch 10 muss min-
destens die Durchschnittsnote 4,0 ergeben.

Beispiel zur Bestehensregelung:

Die schriftliche Seminarleistung wurde mit 3 Punkten bewertet, die mindliche mit 5

Punkten. In den zwei besten Kernbereichsklausuren wurden 5 und 4 Punkte erzielt,

in der dritten besten Klausur waren es nur 3 Punkte.

= Die schriftliche Seminarleistung macht 7/8 der (gesamten) Seminarleistung aus,
die mindliche 1/8. Die Punktzahl der (gesamten) Seminarleistung errechnet sich
daher im Beispiel wie folgt: (7 x 3 + 1 x 5) : 8 = 3,25 Punkte

= Das Ergebnis der (gesamten) Seminarleistung ist mit dem Faktor 4 zu multipli-
zieren und zum gefundenen Ergebnis sodann die doppelte Punktzahle der zwei
besten Kernbereichsklausuren sowie der dritten besten Klausur zu addieren. Im
Beispiel also: 4 x3,25+5x2+4x2+3x2=37.

= Das Ergebnis ist durch 10 zu teilen: 37 : 10 = 3,7.

= Im Beispiel ware die Gesamtnote 3,7 und die Schwerpunktbereichsprifung da-
mit nicht bestanden, weil die Durchschnittsnote nicht mindestens 4,0 ist.

Die SPB-Prufung kann auch insgesamt bestanden werden, wenn das Seminar mit weniger

als 4 Punkten bewertet wird. Das Bestehen des Seminars selbst ist keine Voraussetzung fur
das Bestehen der SPB-Prifung.

Gesamtnotenberechnung der Schwerpunktbereichsprifung

e In die Gesamtnote der Schwerpunktbereichsprifung flieRen die 2 besten Kernbereichs-
klausuren, die beste dritte Klausur (aus Kern- oder Wahlbereich) sowie die schriftliche und
mundliche Seminarleistung ein.

e Die Noten der zwei besten Kernbereichsklausuren sowie der dritten besten Klausur (aus
Kern- oder Wahlbereich) gehen jeweils mit dem Faktor 0,2, jene der schriftlichen Seminar-
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leistung mit dem Faktor 0,35 und jene der mindlichen Seminarleistung mit dem Faktor 0,05
in die Gesamtnote ein.

Ubersicht:

@ Berechnung: Addieren Sie die Punkte der 2 besten Kernbereichsklausuren sowie

der dritten besten Klausur aus dem Kern- oder Wahlbereich und multiplizieren Sie
das Ergebnis mit 0,2. Multiplizieren Sie die Punktzahl der schriftlichen Seminarleis-
tung mit 0,35 und die Punktzahl der mindlichen Seminarleistung mit 0,05. Addieren
Sie am Ende alle drei ermittelten Werte. Das Ergebnis ergibt die Gesamtnote. Es ist
auch maoglich, dass Sie lhre Gesamtnote wie im Beispiel zur Bestehensrege-
lung (s. 0.) berechnen, beide sind identisch. Auf der Homepage des Fachberei-
ches finden Sie dartber hinaus einen Notenrechner, der Ihnen die Berechnung er-
leichtert.

Beispiel zur Notenberechnungq:

In den Kernbereichsklausuren sind 5 und 8 Punkte erzielt worden, in der dritten bes-
ten Klausur 10 Punkte. Die schriftliche Seminarleistung wurde mit 9 Punkten bewer-
tet, die mindliche mit 12 Punkten.
2> (5+8+10)x0,2+9x0,35+12x0,05

=23x0,2+3,15+0,6

=46+3,15+0,6

= 8,35 Punkte

Die Gesamtnote betragt im Beispiel 8,35 Punkte.

In der folgenden Ubersicht sind die Regelungen bzgl. des Bestehens und der Bildung der Gesamt-
note nach der SPB-PO 2023 noch einmal zusammengefasst:

Zu absolvierende Teilprifungen Noten-Mindestanforderungen fiir das Bildung der Gesamtnote

Bestehen der SP-Priifung

3 Abschlussklausuren, @ ein Durchschnitt von mindestens 2 beste Kernbereichsklausuren und dritte
davon mindestens 2 aus dem 4,0 Punkten mit allen erforderli- beste Klausur (aus Kern- oder Wahlbe-
Kernbereich und eine dritte aus chen Teilprifungen (also den 3 reich)
dem Kern- oder Wahlbereich Abschlussklausuren, wobei jede mit dem Faktor 0,2
20% zabhlt, und der schriftlichen
(zu 3 Vorlesungen a 2 SWS) und miindlichen Seminarleis-
tung, die insgesamt 40% zahlt)
und
@ in der besten Aufsichtsarbeit in +
einem Kernfach mindestens 4,0
Punkte
1 hausliche Seminararbeit und hausliche Seminararbeit
mundliche Leistung (Seminarvor- mit dem Faktor 0,35 und Seminarvor-
trag bzw. Diskussion)i. R. d. trag/Diskussion i. R. d. Seminars mit dem
Seminars Faktor 0,05

12. Wiederholung der Schwerpunktbereichsprifung:

Die Wiederholung der Schwerpunktbereichspriifung ist einmalig méglich, wenn diese in ihrer Ge-
samtheit nicht bestanden ist, vgl. § 12 SPB-PO 2023. Der Fall des Nichtbestehens tritt dann ein,
wenn feststeht, dass ein Durchschnitt von 4,0 Punkten nicht erreicht wurde oder mit etwaigen noch
offenen Prifungsleistungen nicht mehr erreicht werden kann. Bevor diese Voraussetzungen nicht
erfllt sind, liegt es nicht in der Hand der zu prifenden Person, den ersten Versuch abzubrechen
oder das Prufungsverfahren fur nicht bestanden zu erklaren und mit dem Wiederholungsversuch

Zu beginnen.

15


https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Pruefungsausschuss/Informationen/Notenvergleichsrechner_SPB_2023.xlsx

= Uber diese Wiederholungsméglichkeit hinaus ist eine Wiederholung einzelner Teilprii-
fungen nicht maoglich.

Im Falle des Nichtbestehens der Schwerpunktbereichspriifung besteht die Wahl,

- entweder die bestandenen Klausuren in ihrer Gesamtheit oder die Seminarleistung (nur die
schriftliche und mindliche zusammen) in den Wiederholungsversuch zu Ubertragen

- oder auch die im ersten Versuch bestandenen Klausuren bzw. die ggf. bestandene Seminar-
leistung (nur die schriftliche und mundliche zusammen) im Wiederholungsversuch erneut zu
schreiben.

& Bestandene Klausuren kdnnen nur in ihrer Gesamtheit in den Wiederholungsversuch tber-
tragen werden, um ausschlief3lich die nicht bestandenen Aufsichtsarbeiten zu wiederholen.
Dabei darf der Gegenstand einer Wiederholungsklausur weder ganz noch teilweise mit
demjenigen einer Ubertragenen Klausur identisch sein.

< Die zu priufende Person kann im Fall des Nichtbestehens entscheiden, ob sie eine bestan-
dene Seminarleistung (nur schriftiche und mindliche zusammen) in den Wiederholungs-
versuch Ubertragt oder nicht.

& Zudem besteht die Moglichkeit, den Wiederholungsversuch in einem anderen Schwer-
punktbereich zu absolvieren.

< |m Rahmen des Veranstaltungsangebotes ist es moglich, die im Wiederholungsversuch an-
zufertigenden Klausuren in anderen, dem Schwerpunktbereich zugehdrigen Veranstaltun-
gen als im ersten Versuch zu absolvieren.

& Auch wenn bereits rechnerisch feststeht, dass der 1. Versuch der Schwerpunktbereichspri-
fung nicht bestanden ist, besteht die Mdglichkeit, den 1. Versuch der Schwerpunktbe-
reichsprufung zunachst in seiner Ganze (maximal 6 Klausuren sowie die Seminarleistung
mit schriftichem und muandlichem Prifungsteil) auszuschépfen. Das bedeutet aber auch,
dass in diesem Fall zunachst nicht mehr als die im 1. Versuch noch offenen Prifungsleis-
tungen erbracht werden kénnen. Sollte der*die Studierende unmittelbar mit dem Wiederho-
lungsversuch beginnen wollen, so muss er*sie dies dem Priifungsamt spatestens bei der
Anmeldung der nachsten Klausuren, die fur den Wiederholungsversuch gelten sollen, oder
bei der Anmeldung des nachsten Seminars, durch einen formlosen Antrag mitteilen. Bei
unmittelbarem Beginn des Wiederholungsversuches verzichtet er*sie aber dann un-
ter Umstanden auf die Erbringung einzelner Abschlussklausuren und/oder der
schriftlichen und/oder miindlichen Seminarleistung des 1. Versuchs.

13. Anrechnung von Teilprifungen

a. Gemal § 10 Abs. 1 SPB-PO 2023 sind Prifungsleistungen, die an anderen staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in
Studiengangen an auslandischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in ei-
nem anderen Studiengang der Universitat Bonn erbracht worden sind, auf Antrag unter Zuordnung
zu dem nach dieser Prufungsordnung einschlagigen Schwerpunktbereich anzurechnen, sofern
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Prifungsleistun-
gen besteht, die ersetzt werden.

Studienortwechsler*innen nach Bonn haben also die Wahl, ob sie einen Antrag auf Anrechnung
stellen méchten oder auf die Anrechnung verzichten.

b. Sollten Sie Scheine fur Ihren Schwerpunktbereich in Bonn an einer anderen Universitat als
Zweithorer*in erbringen wollen, so setzt dies voraus, dass die jeweilige Teilprifung vor Ablegung
beim Prifungsamt in Bonn verbindlich angemeldet wurde. Dieser Anmeldung sollte eine ,Vorab-
prufung® hinsichtlich der grundsatzlichen Anerkennungsfahigkeit der Teilprifung durch das Pri-
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fungsamt Jura vorausgehen. Bitte wenden Sie sich unbedingt rechtzeitig an das Prifungsamt
(pruefungsamt@jura.uni-bonn.de). Die Bonner Anmeldefrist gilt in diesen Fallen nicht.

c. An auslandischen Fakultdten erbrachte Teilprifungen sind auf Antrag unter Zuordnung zu
dem nach dieser Prifungsordnung einschlagigen Schwerpunktbereich anzurechnen, wenn hin-
sichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Prufungsleistungen
besteht, die ersetzt werden.

Die Anrechnung von an ausléndischen Fakultaten (z.B. im Rahmen eines Erasmus-Austausches)
erbrachten Prifungsleistungen auf die Bonner Schwerpunktbereichsprifung setzt jedoch zwin-
gend voraus, dass die jeweilige Teilprifung — wie auch die Bonner Klausuren - vor Ablegung
beim Prifungsamt Jura verbindlich angemeldet wurde. Die Bonner Anmeldefrist gilt in diesen
Fallen nicht. Die Anmeldeunterlagen mussen jedoch zwingend vor Ablegung der Prufungs-
leistung in Bonn vorliegen.

Dieser Anmeldung sollte eine ,Vorabprufung® hinsichtlich der grundséatzlichen Anerkennungsféhig-
keit der Teilprifung durch das Prifungsamt Jura vorausgehen, die spatestens vier Wochen vor
Ablegung der Prifung im Ausland beim Prifungsamt beantragt werden muss.

Anmeldeformulare finden Sie auf der Seite des Prifungsamts unter Formulare -> Schwerpunktbe-
reichsprufung.

14. Zeugnis

Sobald 3 Abschlussklausuren, davon mindestens 2 aus dem Kernbereich und eine 3. aus dem
Kern- oder dem Wabhlbereich sowie die Seminarleistung mit mindlicher Leistung im Rahmen des
Seminars (Vortrag und Diskussion) abgelegt wurden und das Schwerpunktbereichsstudium rech-
nerisch bestanden ist, kann auf Antraqg, der per E-Mail an das Prufungsamt Jura zu richten ist, das
SPB-Zeugnis ausgestellt werden.

& 3 Klausuren (davon 2 im Kernbereich) sind Pflicht, die Anmeldung aller 6 Klausuren ist fr
die Zeugniserteilung NICHT erforderlich (kiinftig also kein ,Nullen® mehr nétig, um auf die
Anzahl von 6 Klausuren zu kommen).

Es steht alternativ trotz rechnerischen Bestehens frei, vor Beantragung der Zeugniserteilung noch
weitere 3 Klausuren abzulegen; aus dem Kernbereich dirfen dabei insgesamt hochstens 4 Klausu-
ren angemeldet werden.

Sollte vor Ablequng aller 6 moglichen Klausuren die Ausstellung des Zeugnisses beantragt wer-
den, erlischt ein gegebenenfalls noch bestehender Priifungsanspruch fir die Ablequng weiterer
Klausuren.

Die*Der Dekan*in fertigt dann ein Zeugnis aus, welches die Gesamtnote sowie den Punktwert der
fur die Berechnung der Gesamtnote herangezogenen Teilprifungen ausweist, vgl. § 11 Abs. 3
Satz 1 SPB-PO 2023. Sie erhalten das Originalzeugnis fir den Schwerpunktbereich nach ca. 10 -
14 Arbeitstagen per Post.

Bitte richten Sie den Antrag auf Erstellung lhres Schwerpunktbereichszeugnisses per
E-Mail an:
pruefungsamt@jura.uni-bonn.de
unter Angabe Ihres Namens und lhrer Matrikelnummer.

Bei Vorkorrektur und vorgezogener Notenverbuchung der Bewertung durch den Lehrstuhl in der
elektronischen Datenbank kann auch bereits vor der offiziellen Notenbekanntgabe und Ablauf der
Remonstrationsfrist das SPB-Zeugnis ausgestellt werden. In diesem Fall ist es jedoch erforderlich,
dass zusammen mit dem Antrag auf Ausstellung des SPB-Zeugnisses der Remonstrationsverzicht
erklart wird.

Moéchten Sie vor Bestehen der Schwerpunktbereichsprifung eine Bescheinigung tber den Stand
des Priifungsverfahrens (Leistungsnachweis) erhalten, so senden Sie bitte ebenfalls eine entspre-
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chende Anfrage an die oben angegebene E-Mail-Adresse unter Angabe lhres Namens, lhrer Mat-
rikelnummer und Nennung des Grundes fir das Erfordernis. Gemaf § 11 Abs. 4 SPB-PO 2023 ist
ein berechtigtes Interesse erforderlich. Andernfalls wird die Bescheinigung nicht erstellt. Ein tber
§ 11 Abs. 4 SPB-PO 2023 hinausgehender Anspruch auf Erstellen einer Bescheinigung (z.B. ,vor-
laufiges Zeugnis) besteht nicht.

Das Zeugnis bzw. der Leistungsnachweis wird Ihnen an Ihre im elektronischen Prifungskonto un-
ter ,basis.uni-bonn.de* hinterlegte Adresse zugeschickt.

Nach Bestehen auch der staatlichen Pflichtfachprifung stellt das zustandige staatliche Jus-
tizprifungsamt ein Gesamtzeugnis der ersten Prifung aus, sobald Sie dort das Schwer-
punkbereichszeugnis im Original eingereicht haben: https://www.olg-
koeln.nrw.de/aufgaben/justizpruefungsamt/007 fragen/006 nach_der_muend| pruefung/001
wie beantrage gesamtzeugnios/index.php

Das Gesamtzeugnis weist gem. § 29 Abs. 2 JAG NRW die Ergebnisse der bestandenen uni-
versitaren Schwerpunktbereichsprifung und der bestandenen Pflichtfachpriifung sowie zu-
satzlich eine Gesamtnote aus, in die das Ergebnis der bestandenen staatlichen Pflichtfach-
prifung mit 70% und das der bestandenen universitdren Schwerpunktbereichsprifung mit
30% einflieft.

< Da Sie das Original des Schwerpunktbereichszeugnisses zur Vorlage beim JPA zeit-
weilig nicht zur Verfiigung haben, fertigen Sie bitte flr zwischenzeitliche Bewerbun-
gen sowie fir Ihre eigenen Unterlagen (beglaubigte) Kopien an. Beglaubigungen er-
halten Sie fur Bonner Zeugnisse kostenlos im Dekanat, beim ASTA, oder kosten-
pflichtig bei Blrgeramtern, Behtrden etc. Sie mussen den beglaubigenden Stellen
hierzu neben dem Originalzeugnis auch Fotokopien vorlegen, auf denen diese dann
die Beglaubigungen vornehmen.
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